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Räume des Wohnhauses :

1 Keller
1a Obstkeller
1b Käsekeller
1c Milchkeller
1d Weinkeller
1e Webkeller

2 Küche
2a Wohnküche
2b Feuerraum
2c Backkammer
2d Rauchkammer
2e Dörraum
2f Baderaum
2g Waschküche

3 Stube
3a Nebenstube

4 Kammer
4a Schlafkammer
4b Kleiderkammer
4c Vorratskammer (Speisekammer)

5 Gang, Vorraum

6 Estrich

7 Laube
7a Laube, ganz oder teilweise offen
7b Laube, eingewandet

8 Balkon

9 Erker

L  E  G  E  N  D  E

Haupteingang

Firstrichtung

Pfeil für Nordrichtung

Feuerstelle (Herd)

Ofen

Backofen

Rauchfang (Diagonalen so fein als möglich)

Abort

Treppe (Pfeil aufwärts weisend)

F

Räume der Wirtschaftsbauten : 

20 Stall
20a Rindviehstall
20b Pferdestall
20c Schmalviehstall
20d Schweinestall
20e Geflügel-, Kaninchenstall
20f Bienenhaus

21 Stalldüngerstätte
21a Jauchegrube
21b Mistgrube, Miststock

22 Scheune
22a Heuraum
22b Getreide-, Garbenraum
22c Stroh-, Streueraum
22d Torfraum (auch Torfscheune)

23 Tenn (Dreschplatz)
23a Futtertenn

24 Speicher (Speicherraum)
24a Stock

25 Geschirrkammer, Gerätekammer

26 Werkstatt

27 Einfahrt, Rampe

28 Schopf
28a Geräteschopf
28b Holzschopf
28c Ziegelschopf
28d Wagenschopf, Remise

29 Trottenraum

Blockbau

Riegelbau

Steinbau

Ständerbau

Konstruktion modern
oder nicht bekannt

Konstruktionsart : Zeichen : 

DIE BAUERNHÄUSER  
DES KANTONS SOLOTHURN
Roland Flückiger-Seiler, Benno Furrer,  
Doris Huggel, Pius Räber
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Mit Beiträgen von Walter Gfeller und Silvan Freddi
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Bände weiterer Kantone entdecken Sie auf 
www.zg.ch > Bauernhaus forschung > Publikationen.
Bestellungen sind bei den jeweiligen Vertriebsadressen oder im 
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518 519   Sennhof von 1717 im RotmättliHausmonografien

 14.156  Der Sennhof Rotmättli wurde 1717 grösstenteils in Mauerwerk errichtet. Fassade 
Süd mit Eckverband. Aufnahme 2015.

 14.157  Gepflästerter Bereich vor Hauseingang und Stall. Unter dem schützenden Dach 
lagert Brennholz unter der Treppe zum Schopf. Eine Bretterwand schirmt Vieh-
tränke und Stall gegen den Nordwind. Aufnahme 2015.

 14.158  Der Käsekeller mit Balkendecke ist zwischen Stube und Hang angeordnet.  
Hier reifen heute Ziegenkäse. Aufnahme 2015.

das Bauholz für den heutigen Vielzweckbau 1716/17 gefällt.236 
Um 1750 erhielt Jakob Fluri-Saner aus dem Wyler (Gemeinde 
Vermes/Envelier) das Rotmättli für drei Jahre zur Nutzung. Auch 
seine Familie wohnte dort, da Geburten im Pfarrbuch verzeich-
net sind. Auf die Fluri-Saner folgten die Familien Josef Weiss- 
Borer (1759) und Ludwig Gunziger-Wyss (um 1778). Um 1793 
lebten Urs Wyss-Tschan und seine Familie auf dem Rotmättli. 
Urs Wyss wurde anlässlich einer Geburt als «Mercator» bezie-
hungsweise Händler von Beruf im Taufbuch vermerkt. Um 1800 
stand die Liegenschaft im Besitz der Patrizierfamilie Vigier von 
Steinbrugg in Solothurn. 1826 gibt eine Schatzung die Nutzung 
des kleinen Rotmättli mit fünf Kühen Winterung und acht 
Kühen Sömmerung an. Als Besitzerin wird Frau Schultheissin 
von Arregger, geborene Vigier vermerkt, und das Anwesen 
umfasste ein Wohnhaus (Nr. 46), einen Speicher und ein Holz-
haus (Nr. 46) sowie eine Scheune (Nr. 47). 

Im 19. Jahrhundert wechselte die Eigentümerschaft häufig, 
darunter befanden sich auch Bauern aus anderen Kantonen, 
etwa Jakob Glanzmann von Escholzmatt (LU) oder Karl Flu-
ri-Christ von Wiler (BE). 1870 lebten in den «4 Wohnräumen 
im Haus Nr. 46» Rotmättli zwei Ehepaare, ein Kind und ein 
Knecht. 1918 umfasste das Rotmättli 889 Aren Matten, 1657 
Aren Weide und 645 Aren Wald, ein Waschhaus (Nr. 25), ein 
Wohnhaus und eine Scheune (Nr. 46) sowie eine Viehhütte (Nr. 
47). Das Waschhaus verschwand 1928. Der Alpkataster erfasste 
1958 das Rotmättli mit seinem Eigentümer Ernst Sali aus Hin-
terkappelen (BE) als Hirtenbetrieb, der inzwischen an Robert 
Scherz und Hans Rüegsegger in Köniz (BE) verkauft worden 
war. Zudem berichtet der Alpkataster von wenig ertragreichem 
Boden im Rotmättli, weil das Gelände nach Norden ausgerich-
tet und steil sei. Der Schulweg sei weit, die Wasserversorgung 

wurden nebst Butter und Käse auch viel Holz und Mastkälber 
nach Basel ausgeführt.233 Peter Binz (1846–1906) beschrieb 1893 
Beinwil als Ort, der aus lauter Sennbergen bestehe.234 

Das Rotmättli ist ein solcher Sennberg. Hier steht ein kleiner 
Vielzweckbau mit Wohn- und Ökonomieteil in Mauerwerk 
sowie eine Weidscheune weiter oben am Hang. Die sparsam 
befensterten Fassaden des Wohnteils, die Heuraumwand mit 
schmalen Lüftungsscharten sowie der gedrungene Baukörper 
ohne Dachgeschosskammern vermitteln insgesamt das Bild eines 
bescheidenen, weitgehend original erhaltenen Sennhofes, der 
siedlungs- und besitzergeschichtlich zum Komplex des Hofes 
Grosse Rotmatt gehört.

Bau- und Nutzungsgeschichte235

Der Berg «Rotten matt Mätlin» wird bereits 1626 in den Akten 
des Klosters Beinwil genannt. Um 1709 kam dort Magdalene 
Latscha als Kind von Jakob Latscha und Anna Maria Fluri auf 
dem Rotmättli zur Welt. Gemäss Holzaltersbestimmung wurde 

Ihre Lehenleute bewirtschafteten dort seit dem 16. Jahrhundert 
zahlreiche Höfe. Eine wichtige Komponente bildeten dabei Wei-
den und Sennhöfe, die zunächst nur im Sommer, mit Zunahme 
der Bevölkerung und mit dem knapper werdenden Wirtschafts-
areal aber auch im Winter genutzt wurden. Im 18. Jahrhundert 
entstanden selbst in ungünstigen Grenzertragslagen ganzjährig 
bewohnte Höfe. Dementsprechend findet sich ein breites Spek-
trum an Bauten, von kleinen Weidscheunen über reduzierte 
Vielzweckbauten bis hin zu grösseren, gut ausgebauten Hofstel-
len. Die Käse- und Butterherstellung war früher in den Beinwi-
ler Sennbergen von existenzieller Bedeutung, die Bauern verarbei-
teten die Milch an Ort und Stelle. Nach Strohmeier (1836) 

Haus und Umfeld

Prägend für die Hauslandschaft in der Gemeinde Beinwil ist das 
eigentliche Fehlen von geschlossenen Siedlungen. Es entstanden 
zwar Baugruppen und Weiler im Umfeld einer Gewerbeanlage, 
etwa einer Mühle, einer Sägerei oder einer Hammerschmiede 
(Saglirank, Unterbeinwil), sowie bei Gasthäusern an Strassen-
verzweigungen (Neuhüsli) oder beim Kloster Beinwil. Mehrheit-
lich aber prägt eine Vielzahl von Einzelhöfen das Landschaftsbild 
des stark gegliederten Geländes im Faltenjura. Treibende Kraft 
in der Urbarisierung und Besiedlung waren das Benediktiner-
kloster Beinwil und als Rechtsnachfolger die Stadt Solothurn.232 

Sennhof von 1717 im Rotmättli
Standort:  Beinwil, Rotmättli 46, GB-Nr. 54, Vers.-Nr. 25
Koordinaten: 2 608 398, 1 244 268, 884 m ü.M.
Datierung:  1716/17d

Bauherrschaft:  nicht bekannt, mögliche Nutzer: Jakob Latscha und Anna Maria Fluri
Handwerker: nicht bekannt
Nutzung:  Ganzjährig bewohnter Sennhof. Vielzweckbauernhaus
Konstruktion:  Wohnteil und Ökonomie in Bruchstein gemauert und mit Kalk verputzt.  

Rafendach mit Sparrenquerbund und Ziegeleindeckung

Benno Furrer

14.158

14.157

14.156
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Der Kanton Solothurn in seinen heutigen Grenzen um-
fasst ein äusserst vielgestaltiges Territorium, mit grossen 
Ackerbaugebieten, abgeschiedenen Talschaften im Jura 
und stark von Verkehrsachsen, Industrie- und Gewerbe-
zonen durchsetzten Regionen im Mittelland. Die aus 
historisch und wirtschaftlich unterschiedlichen Zusam-
menhängen heraus entstandenen Landschaften mit ihren 
prägenden ländlichen Bauten sind im vorliegenden Buch 
exemplarisch beschrieben. Das Autorenteam präsentiert 
die Forschungsergebnisse in der Darstellung der geogra-
fisch-historischen Entstehung sowie in der Auseinander-
setzung mit Siedlungstypologie und regionaltypischer Ent-
wicklung der Bauernhäuser dies- und jenseits der Jura-
kette sowie von Senn- und Berghöfen. Weitere Kapitel 
befassen sich mit den bäuerlichen Nebenbauten, der Ent-
wicklung der Strohdachhäuser, Hochstudbauten bis zu 
den Meliorationsbauten des 20. Jahrhunderts mit Well-
eternitdach. Walter Gfeller widmet seinen Beitrag der 
Fassadengestaltung und dem Holzdekor in den Bezirken 
Bucheggberg und Wasseramt.  

In 23 Hausmonografien werden typische Beispiele aus al-
len Regionen vorgestellt, mit Bau- und Besitzergeschichte 
sowie einer Analyse des Baubestands. Über 900 Abbil-
dungen illustrieren die vielgestaltigen Hauslandschaften 
des Kantons. Erstmals können detailreiche, historische 
Aquarelle und Zeichnungen präsentiert werden, die Ein-
blick geben in das damalige Baugeschehen. Selbst Mord 
und Brandstiftung zeigen spannende Seiten des bäuer-
lichen Alltagslebens im 19. Jahrhunderts.

Die Bauernhäuser des Kantons Solothurn

Anordnungen für die Häuser auf dem Land  Der Einfuss der  auordnungen  auf den Haussau142 143

 5.5  Plan eines neu zu ersauenden Hauses. Das Erdgeschoss ist gemauert, das Oser-
geschoss aus ausgemauertem Fachwerk und der Scheunenteil ganz aus Holz. 
Altreu 1808. (StASO AC 2,4, Lesern-Schreisen, S. 481)

 5.4     ei einem  rand in Lostorf sliesen nur die peripher stehenden fünf «alten Stroh-
häuser» (gels) stehen, alle anderen srannten as. Den Geschädigten wurden zur 
Verhinderung einer erneuten  randkatastrophe neu weiter auseinanderliegende 
«Hausplätze» zugeteilt (sraun). Plan von Felser, Dezemser 1822.  
(StASO AC 9,55, Gösgen-Schreisen 1822–23, S. 359)

In diese Epoche fallen auch die ersten Massnahmen des Rates 
zur Schonung des Eichenbestandes, da dieses feuchtigkeitsresis-
tente Holz starke Nachfrage erfuhr. Bei einem 1557 bewilligten 
Baugesuch wies er den Holzweibel an, mit dem Bauwilligen zu 
reden, «das er das Hus undermure darmitt er nit Eychen bruche». 
Auch dieser wiederholten Anordnung mangelte es an Durch-
setzungskraft, sodass 1601 bestimmt wurde, dass, wo immer 
möglich, tanniges Holz anstelle von eichenem gegeben werden 
müsse. Noch mehr Holz liess sich sparen und gleichzeitig die 
Brandanfälligkeit vermindern durch die Aufgabe des reinen 
Ständerbaues: Man solle «ein Gemach hoch muren» und auch 
sonst am Haus alles mauern, was man könne, und als Deckung 
Ziegel verwenden (1608). Noch hundert Jahre später war diese 
Bauart keine Selbstverständlichkeit geworden. Bei einem Neubau 
in Matzendorf beispielsweise versuchte der Rat diese mit der 
entsprechend reduzierten Menge Bauholz durchzusetzen. Ebenso 
dem Zweck der Holzersparnis diente die Abklärung der Ver-
mögensverhältnisse, denn es geschah öfters, dass der begonnene 
Bau mangels Geld nicht fertiggestellt werden konnte und das 
schon verbaute, der Witterung ausgesetzte Holz verdarb.

Um 1600 setzte also sehr zögerlich der Prozess ländlicher 
Häuserversteinerung mit neuen Konstruktionsvarianten ein. 
Diese sollten auch den Einbau der seit 1523 postulierten Kamine 

(aus Holzbrettern) beinhalten, welche den Rauch nicht mehr 
über dem Küchengewölbe frei das Weite suchen liessen, sondern 
ihn dort fassten und erst über dem Dach entliessen. Im Jahre 
1543 wurde das Feuern in einem Haus ausdrücklich verboten, 
bevor nicht das aus Brettern zusammengefügte Kamin errichtet 
sei. Bei den fallweise durchgeführten Feuerschauen versuchte 
man, die notwendigen Reparaturen von Kaminen und Öfen 
unter der Androhung durchzusetzen, sie ansonsten niederzu-
reissen.

Die Bauordnung für die Stadt Solothurn wurde 1605 offiziell 
auch für die Vogteien in Kraft gesetzt. Dazu wurde 1631 beschlos-
sen, auch für Bauten auf dem Land, wenn auch nicht grund-
sätzlich, Zuschüsse auszurichten. Diese dürften analog zu denen 
in der Stadt rund fünfzehn Prozent der Bausumme betragen 
haben, doch wurden sie weniger in Geld als in Bauholz oder 
Getreide geleistet. Da schon vorher hie und da Zuschüsse gespro-
chen worden waren, manifestiert sich hier wohl eine gewisse 
Intensivierung dieser nicht genauer quantifizierbaren Praxis. 
Tatsächlich änderte sich aber wenig; auch das generelle Verbot 
von 1673, Neubauten mit Strohdächern zu versehen, erlebte 
wenig Erfolg, dafür viele Wiederholungen. Ein sprechendes 
Beispiel für die Langlebigkeit beim traditionellen Hausbau wurde 
1925 in Hägendorf abgebrochen: Das 1704 erbaute Sagershaus ‒ 

ANORDNUNGEN FÜR DIE HÄUSER 
AUF DEM LAND
Parallel zu den diversen Massnahmen zum Schutz des Waldes, 
denen trotz Kontrolle und Strafen wenig Erfolg beschieden war, 
setzte der Rat auch bei den Häusern auf dem Land an. Allerdings 
präsentierten sich die Verhältnisse dort völlig anders als in der 
Stadt, sodass der Rat keine umfassende Ordnung verabschiedete, 
sondern sein Diktum von Fall zu Fall und meistens in Soll-For-
mulierung verkünden liess. Die wenig konkreten Anordnungen, 
es solle feuersicher gebaut werden (1548), gegen übergreifendes 

Feuer sollten Speicher und Scheunen getrennt von den Wohn-
häusern errichtet (1561) und die Häuser weiter auseinander-
gestellt werden (1583), zeitigten nur in aktiv durchgesetzten 
Einzelfällen das gewünschte Resultat. 

Ebenso wenig fruchtete die wiederholte Forderung, bei 
Neubauten wenn immer möglich Ziegeldeckung zu wählen. 
Diese bedingte eine stärkere und somit teurere Konstruktion 
von Haus und Dachstuhl und setzte sich besonders bei den 
oft in sehr bescheidenen Verhältnissen lebenden und alten 
Gepflogenheiten folgenden Landleuten nur sehr langsam 
durch. 

5.55.4
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Regionale Bauernhausformen Strohdächer und Steinbauten130 131

 4.60  Bis ins frühe 20. Jahrhundert war im Schwarzbubenland ein stattlicher Bestand 
an kleinen Bauten mit nur einer Fensterachse neben der Eingangstür vorhanden. 
Metzerlen, Bitzigasse 2. Aufnahme um 1920. (KAM, Nachlass Baumann)

 4.58  Das 1672 datierte Bauernhaus weist beim Ökonomieteil ein grösseres Vordach 
auf und ermöglicht dort ein vor Wettereinflüssen geschütztes Arbeiten. Seewen, 
Dorfstrasse 14. Aufnahme 2014. 

 4.59  Meltingen, Bad und Dorf 1760 in einer Bleistift- und Federzeichnung von 
Emanuel Büchel. Die meisten Gebäude des Bades sind Steinbauten mit einem 
Ziegeldach, bei den ländlichen Bauten finden sich noch etliche Holzkonstruktio-
nen mit flacheren Dachneigungen und Schindeldächern. (aus: Reisen im schönen 
Solothurnerland... 1989)

einer früheren Getrenntbauweise als 
Ursprung dieses Bauphänomens greift 
wohl zu kurz.132 Einleuchtender 
erscheint die Analyse von Ernst Bau-
mann, der auf die zahlreichen, zeitlich 
unterschiedlichen Erneuerungen der 
Dachflächen verweist.133 An etlichen 
Häusern ist eine unterschiedliche 
Erstellungszeit der beiden Hausteile 
nachweisbar (Monografie Hauen-
stein), wobei viele Erneuerungen von 
Ställen und Scheunen nach der Auf-
gabe der Dreizelgenwirtschaft im frü-
hen 19. Jahrhundert erfolgten. Im 
Gegensatz zur wenig flexiblen Konst-
ruktion eines Hochstuddaches liessen 
sich die Dachkonstruktionen mit lie-
genden Dachstühlen leichter an neue 
wirtschaftliche Gegebenheiten anpas-
sen, was die etappenweise Erneuerung 
der Bauernhäuser begünstigte. Die 
Tendenz zum Umbau in zwei Etappen 
bestätigt sich ganz besonders im 
benachbarten Baselbiet, wo in den 
1830er-Jahren eine grosse Umbau-
welle einsetzte, bei der generell zuerst 
der Wohnteil eine Erneuerung 
erhielt.134 

Bei der Bedachung zählte Stroh zu 
den wenig verbreiteten Materialien; 
Strohdächer waren im Jurabogen vor-
wiegend in tieferen Lagen mit Getrei-
deanbau verbreitet, wie der Holz-
schnitt zur Schlacht bei Dornach 1499 
zeigt (Abb. 4.54). Im Schwarzbuben-
land gehörte das schwach geneigte, 
mit Steinen beschwerte Schindeldach 
bis weit ins 18. Jahrhundert zur domi-
nanten ländlichen Bauweise, wie zahl-
reiche Urkunden belegen (Abb. 4.32). 
So beklagt sich der Zieglermeister Stoffel Hänggi von Nunnin-
gen am 5. Dezember 1648, dass «die Landleut under die Schin-
deln bauwen». 1666 bitten Bauwillige aus Himmelried die 
Obrigkeit um Schindelbäume zur Eindeckung der Dächer. Am 
18. Oktober 1753 ersucht die Gemeinde Brislach ebenfalls um 

Schindelholz für den Unterhalt der Häuser. 1786, 1787 und 
1789 sind Gesuche für Bauholz aus Himmelried, Büsserach und 
Bärschwil aktenkundig, damit die Gesuchsteller ihre alten Schin-
delhäuser mit Ziegeln eindecken konnten.135 Ein anschauliches 
Bild der Bauernhäuser im ausgehenden Ancien Régime über-

19. Jahrhundert.131 Eine Ausnahme bil-
det die Gemeinde Beinwil, wo sich 
kaum verschieden hohe Dachfirste fin-
den. Nur wenige Beispiele gibt es in den 
höher gelegenen Gemeinden Hochwald, 
Himmelried und Bärschwil sowie in der 
ehemaligen Landvogtei Gilgenberg mit 
den Dörfern Nunningen, Zullwil und 
Meltingen. Tendenziell sind verschieden 
hohe Firste vermehrt in den tiefer gele-
genen Dörfern in der Nähe von Basel 
vorherrschend. 

Die Entstehung der unterschiedlichen 
Firsthöhen, die im kantonalen Vergleich 
vor allem im Schwarzbubenland ver-
mehrt auftreten, wird kontrovers dis-
kutiert und kann heute kaum abschlies-
send erklärt werden. Die Hypothese 

4.604.58
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Arbeiten und Wohnen Leben im Bauernhaus334 335

 13.4  Die zwei aneinandergebauten Wohnungen des bescheidenen alten Hauses im 
Weiler Höngen/Laupersdorf besassen im Erdgeschoss je eine Stube, ein Stüb-
chen, eine fensterlose Küche mit dem Hauseingang, dem Zugang zum Tenn 
sowie den Treppen zum Vorplatz und den Schlafkammern im ersten Stock. Die 
Kochstellen lagen zuhinterst in den Küchen an der Scheidewand unter dem First 
(Kaminhut: A). (StASO, Kundschaften des Rates, Band 7, 1790–1792, Nr. 585)

 13.1   Die Familie (Josef) Gschwind-Erb beim Stubenofen. Metzerlen, Bitzigasse 4. 
 Aufnahme Leo Gschwind 1945. 

 13.2  Im Jahre 1914 werden in Niedergösgen einige Häuser für den Bau des Kanals zum 
Kraftwerk abgebrochen. Links das Haus der Familie Hog, das wie von Katharina 
Wyser beschrieben ein verkürztes Dach und anstelle der Holzwände Mauerwerk 
aufweist. Rechts das in ursprünglichem Zustand verbliebene Haus der Familie 
Näf. (Archiv Alpiq AG, Olten)

 13.3  Das Gadenloch über dem Ofen wird noch heute benutzt. Selzach/Altreu, Etters-
hof 10. Aufnahme 2019. (Guido Schenker)

ARBEITEN UND WOHNEN
Am 1. Februar 1891 schrieb die Posthalterin von Niedergösgen, 
Katharina Wyser (1826‒1901), folgenden Eintrag in ihr Tage-
buch, in welchem sie viele wertvolle Beschreibungen der Lebens-
verhältnisse in ihrem Dorf festhielt (Abb.13.2): «Ein Wanderer 
der vor 50 Jahren durch unser Dorf gereist, würde es heute kaum 
mehr kennen, so sehr hat sich Nd. Gösgen zu seinem Vortheil 
verändert und auch verschönert. Die alten Häuser wurden fast 
alle neu unterzogen. Die Strohdächer welche früher fast bis auf 
den Boden reichten, wurden aufgestützt, und oft abgeworfen, 
die hölzerne Einschalung der Wohnung musste weichen; solides 
Mauerwerk trat an dessen Stelle; die hohe eichene Thürschwelle 
verschwand; die Wände in der Wohnstube wurden mit Tapeten 
beklebt, und wo einst alte Kästen und Tröge standen ziert nun 
die Stubenwand ein schöner Sekretär und ein zierliches Buffet.
Früher war es ganz anders, der Bauer wohnte in der vom Vater 
ererbten vom Rauch geschwärzten niedrigen Strohhütte, an der 
in 50 Jahren vielleicht nicht eine einzige Reperatur [sic] vorge-
nommen wurde. Unter der langen Bank, die sich an der Fenster-
seite der Wohnstube hinzog, gukten Strohhalme durch die Hüh-
nergätteri, vor den Fenstern war die Holzbeige mit Hühner- und 
Taubenmist besäet.

Das Gadenloch über dem Stubenofen als kürzester Aufstieg 
ins schwarze Schlafgemach der Kinder und des Gesindes, öffnete 
sich in später Abendstunde, und Paar um Paar der nakten Füsse 
stieg in die lichtlose Höhe hinauf, die schweissnassen Strümpfe 
an der Ofenstange zum Troknen zurüklassend.»1 (Abb. 13.3)
Katharina Wyser erlebte Jahrzehnte des eindrücklichen Moder-
nisierungsschubes im solothurnischen Mittelland, als überall der 

Grossteil der einstigen Holzhäuser mit Strohdach verändert oder 
von Grund auf in Stein und mit Ziegeldach neu gebaut wurde. 
Der Ablösungsprozess von Alt zu Neu berücksichtigte behörd-
liche Bauvorschriften und Verbote, folgte technischen und hygi-
enischen Entwicklungen, dem Zeitgeist und natürlich auch einer 
gewissen nachbarlichen und allgemein gesellschaftlichen Kon-
kurrenzsituation. 

In den alten Holz- und Stroh-Bauernhäusern, die oft von 
mehreren Parteien bewohnt wurden, herrschten äusserst beengte 
Verhältnisse, und nur Angehörige der bemittelten Oberschicht 
konnten sich vor den sozialen und wirtschaftlichen Umwälzun-
gen des 18. Jahrhunderts grosszügigere Behausungen mit ent-
sprechend besserer Ausstattung leisten. Mit dem Beginn des 
19. Jahrhunderts profitierte ein grosser Teil des Bauernstands 
immer mehr von den Früchten der verbesserten Landwirtschaft, 
sodass sich in der Folge durch Modernisierung und Neubau der 
Bauernhäuser die Hauslandschaft derart prägnant zu wandeln 
vermochte. 

Das längst etablierte, funktionell praktische Grundrissmuster 
der Häuser blieb dabei unabhängig von Hausgrösse und Innen-
ausbau im Wesentlichen bestehen: Im Erdgeschoss die Stube 
und Nebenstube (Schlafzimmer der Eltern) nach vorne, dahin-
ter die Küche und allenfalls noch weitere Räume. Im ersten Stock 
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